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Behandlung von Hallengebäuden  
im Gebäudeenergiesparrecht
Darstellung der Untersuchungsergebnisse aus der Verbändekooperation

Das derzeitige Gebäudeenergiesparrecht stellt durch die Kombination von Energieeinsparverord-
nung (EnEV) [1] und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) [2] sehr hohe Anforderun-
gen an die Planung von Hallengebäuden. Vor dem Hintergrund der Fortschreibung dieser Recht-
setzungen haben die drei Verbände BDH, BTGA und figawa dem Verordnungsgeber im März 2016 
technologieoffene, wirtschaftliche und praktikable Vorschläge für die Behandlung von Hallenge-
bäuden im zukünftigen Gebäudeenergiesparrecht vorgestellt [3]. Dieser Beitrag fasst die wesent-
lichen Inhalte und Ergebnisse zusammen. 
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1. Ausgangssituation
Die energetischen Vorgaben für die Errich-
tung und Ausstattung von neuen Gebäuden 
in Deutschland sind geprägt durch das Ne-
beneinander der EnEV und des EEWärmeG. 
Die EnEV macht in ihren Hauptanforde-
rungen (Primärenergiebedarf und baulicher 
Wärmeschutz) weitgehend technologieoffen 
Vorgaben zur rechnerischen Energieeffizienz  
von Gebäuden. Das EEWärmeG schreibt 
Mindestnutzungsanteile bestimmter erneu-
erbarer Energien bzw. der hiermit verbun-
denen Technologien an der Wärme-/Kälte-
bereitstellung des Gebäudes vor und lässt 
daneben bestimmte Ersatzmaßnahmen als 
Erfüllung zu. Jedoch sind die beiden Regel-
werke hinsichtlich der verwendeten Anforde-
rungs- und Bezugsgrößen, der Bewertungs-
systematik sowie der Nachweisverfahren 
kaum aufeinander abgestimmt. Planung und 

energetische Nachweisführung von Gebäu-
den haben einen hohen Grad an Komplexität 
erreicht, der im Markt kritisiert wird.

Das EEWärmeG orientiert sich zudem in 
seinen Erfüllungsoptionen weitgehend an 
Strukturen und Technologien von Wohnge-
bäuden bzw. ähnlich zum Aufenthalt von 
Personen genutzten Geschossgebäuden – 
die Bedingungen von Hallengebäuden wur-
den nicht berücksichtigt. Mit der EnEV 2014 
wurde vom Verordnungsgeber eine Ausnah-
meregelung für Zonen mit großer Raumhöhe 
(Höhe > 4 m) eingeführt, welche mit dezen-
tralen Gebläse- oder Strahlungsheizungen 
beheizt werden. Diese Zonen sind durch die 
Ausnahmeregelung von der seit 1. Januar 
2016 geltenden Verschärfung der EnEV-
Anforderungen ausgenommen. Durch die 
Ausnahmeregelung sollen Mängel des EE-
WärmeG für den Hallenbereich kompensiert 
werden. Dies führt jedoch zu einer energe-
tischen Ungleichbehandlung von zentralen 
und dezentralen Heizsystemen für Hallen-
gebäude.

Neben den beiden deutschen Rechtset-
zungen zur energetischen Ausführung von 
Gebäuden sind die sukzessive in Kraft tre-
tenden Bestimmungen der Ökodesign-Richt-
linie [4] für Produkte der Technischen Ge-
bäudeausrüstung zu beachten.

2. Zielsetzung
Mit einer von den Verbänden BDH, BTGA 
und figawa beim Institut für Technische 
Gebäudeausrüstung Dresden in Auftrag ge-
gebenen Studie wurde ein Vorschlag zu ei-
ner ausgewogenen und technologieoffenen 
Behandlung von Hallenheizsystemen in-
nerhalb eines neu zu schaffenden, einheit-
lichen Regelwerkes erarbeitet. Durch diese 
Empfehlung werden Effizienzanforderungen 
und Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer 

Energien verknüpft, ohne dass Ausnahmere-
gelungen notwendig werden. Damit wird 
ein praxisnaher Vorschlag unterbreitet, der 
sowohl die Planung als auch den Vollzug er-
leichtert. 

Ferner ist damit eine deutliche Reduzie-
rung der Komplexität in Anforderungen und 
Nachweis verbunden, wodurch die Rechtssi-
cherheit in der praktischen Anwendung er-
höht und möglichst langfristige Planungssi-
cherheit geschaffen wird. Außerdem werden 
zukünftige Entwicklungen in Bau- und An-
lagentechnik sowie der Energieversorgung 
berücksichtigt.

3. Vorgehen und Methodik
Alternativ zum Ansatz der EnEV 2014 (Min-
derungsfaktor ab 1. Januar 2016) kann das 
zukünftige primärenergetische Anforde-
rungsniveau beispielsweise durch die Neu-
definition des Referenzgebäudes erfolgen. 
Die Studie formuliert einen Vorschlag zur 
Ausführung dieses möglichen Referenzge-
bäudes bei der Fortschreibung des Gebäu-
deenergiesparrechts. Die Ausführung (bau-
licher Wärmeschutz, anlagentechnische 
Ausstattung usw.) wird gegenüber dem bis-
herigen Stand innerhalb eines realistischen 
Rahmens energetisch verbessert. Der ent-
sprechende Primärenergiebedarf stellt den 
Anforderungswert dar – ein zusätzlicher 
Minderungsfaktor wird nicht angewendet.

Der Vorschlag wurde anhand beispiel-
hafter Berechnungen des Primärenergiebe-
darfs für ausgewählte Hallenmodellgebäude 
untersucht. Die herangezogenen Modell-
gebäude wurden dem Leitfaden EEEEH [5] 
entnommen, teils geometrisch vereinfacht 
und jeweils auf die Zone der hallentypischen 
Nutzung beschränkt.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen – in An-
lehnung an Tabelle 2 Anlage 2 EnEV 2014  – 
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auszugsweise erste Überlegungen für die De-
finition eines möglichen zukünftigen Anfor-
derungsniveaus durch die geänderte Ausfüh-
rung des Referenzgebäudes. Die Darstellung 
erfolgt auszugsweise und beschränkt sich 
vorwiegend auf für Hallen relevante Aspekte. 
Hinzugefügte Einträge sind hellrot markiert, 
Änderungen bestehender Einträge hellblau 
markiert – werden mehrere Eigenschaften 
innerhalb der geänderten Zeile aufgeführt, 
sind geänderte Eigenschaften nochmals 
in roter Schrift hervorgehoben. Die gelben 
Passagen weisen darüber hinaus auf Anmer-
kungen der Autoren hin [3].

4. Studienergebnisse
Eine sinnvolle Regelung zur weiteren Ver-
fahrensweise mit Hallengebäuden hängt we-
sentlich von der Art und Weise sowie dem 
Umfang zukünftiger Verschärfungen des 
energetischen Anforderungsniveaus ab. Mit 
Blick auf die Ergebnisse der vorliegenden 
Untersuchung erscheint aus Sicht der drei 
Verbände nachfolgend beschriebenes Vorge-
hen sinnvoll.

4.1.  Empfehlung zur Behandlung  
von Hallen in einem neuen  
Gebäudeenergiesparrecht

Hinsichtlich der Anforderungen an Primär- 
energiebedarf und gegebenenfalls baulichen 
Wärmeschutz sollten Hallen untereinander 
und gegenüber allen anderen Nichtwohn-
gebäuden gleichbehandelt werden. Eine 
Differenzierung zwischen Hallen und sons- 
tigen Nichtwohngebäuden kann dabei nur 
in Bezug auf die Nutzungspflicht von erneu-
erbaren Energien und gegebenenfalls dies-
bezügliche Ersatzmaßnahmen erfolgen. Die 
Verbände BDH, BTGA und figawa schlagen 
zur Behandlung von Hallengebäuden im zu-
künftigen Gebäudeenergiesparrecht daher 
folgende Maßnahmen vor: 
•  Wegfall der derzeitigen Ausnahmerege-

lung für dezentral beheizte Hallen(-zonen),
•  Hallen werden von der Verpflichtung zur 

Nutzung erneuerbarer Energien ausge-
nommen,

•  die Ausnahme aus der Verpflichtung zur 
Nutzung erneuerbarer Energien kann ge-
gebenenfalls an Nebenbedingungen ge-
knüpft werden, beispielsweise Verpflich-
tung zum Energie-Monitoring.

Hieraus würden sich Vorteile wie identische 
Anforderungen an Primärenergiebedarf und 
baulichen Wärmeschutz für Hallenzonen 
mit zentraler und dezentraler Heiztechnik 
ergeben und eine sehr große wirtschaftliche 
und technische Flexibilität (Technologieof-
fenheit). Dabei wäre die Methode in Kom- Abbildung 1: Ausschnitt der beispielhaften Fortschreibung des Referenzgebäudes – Außenbauteile
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bination mit dem vorgeschlagenen neuen 
Referenzgebäude einfach umzusetzen, da 
sich kein zusätzlicher Berechnungsaufwand 
ergibt. Ebenso wären auch ohne explizite 
Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer 
Energien deutliche Energieeinsparungen 
möglich.

4.2.  Berechnungsergebnisse
In den nachfolgend dargestellten Berech-
nungsergebnissen wird aufgezeigt, welche 
Auswirkungen die geänderte Definition des 
Referenzgebäudes hat und welche Unter-
schreitungen des Referenzgebäude-Primär-
energiebedarfs EnEV 2014 sich für unter-

schiedliche Modellgebäude 
aufgrund der geänderten 
Definition einstellen. 

Die für die Beispielberech-
nungen herangezogenen 
Gebäude wurden aus den 
Modellgebäuden des Pro-
jektes EEEEH [5] abgeleitet. 
Für alle Gebäude wurde nur 
die jeweilige Zone hallenty-
pischer Nutzung einbezogen, 
da im Rahmen dieser Unter-
suchung allein die Verhält-
nisse für Hallen verdeutlicht 
werden sollten. Die betrach-
teten Varianten sind in Ab-
bildung 3 dargestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass 
sich durch eine geänderte 
Definition des Referenzge-
bäudes für unterschiedliche 
Nutzungen/Gebäudekatego-
rien sehr unterschiedliche 
Verringerungen des Pri-
märenergiebedarfs ergeben 
können – mit Bezug auf das 
Referenzgebäude der EnEV 
2014. Diese liegen zwischen 
27 und 43 %. 

Durch die Beschreibung 
konkreter Ausführungs-
merkmale von Hallenge-
bäude und Anlagentechnik 
wird zudem besser auf die 
individuellen Energiespar-
möglichkeiten der einzelnen 
Halle eingegangen, ohne 
dass unrealistisch hohe Ein-
zelanforderungen an die 
energetische Ausführung 
bzw. technischen Merkmale 
gestellt werden. Das Refe-
renzgebäude bliebe somit 
im doppelten Wortsinn tat-
sächlich baubar und würde 
eine deutliche Übererfül-
lung der derzeitigen EnEV-
Primärenergieanforderung 
bedeuten. 

Anhand der Beispielbe-
rechnungen ist auch ersicht-
lich, dass die durch Neudefi-
nition des Referenzgebäudes 
definierte Anforderung so-

wohl mit dezentralen als auch mit zentra-
len Hallenheizsystemen (in Kombination 
mit Brennwertkesseln) eingehalten werden 
kann, sofern energieeffiziente Systeme zum 
Einsatz kommen.

Neben den in Abbildung 4 dargestellten 
Verbesserungen, würden sich für dezentral 

Abbildung 2: Ausschnitt der beispielhaften Fortschreibung des Referenzgebäudes – Anlagentechnik
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Verbrauch steht nicht im Fokus. Ein Energie-
Monitoring könnte an dieser Stelle ansetzen 
und einen stärkeren Bezug zu tatsächlichen 
Verbrauchswerten schaffen. Darüber hinaus 
fördert es die energetische Optimierung im 
laufenden Betrieb. 

Die Umsetzung der von der Bundesre-
gierung angestrebten nachhaltigen Klima-
schutz- und Energie-Effizienz-Strategie im 
Gebäudebereich umfasst unstrittig eine sig- 

nifikante Steigerung der Energieeffizienz in 
allen Bereichen: von der Errichtung bis hin 
zum Betrieb von Gebäuden, beispielsweise 
durch energieeffiziente Anlagentechnik, so-
wie bedarfsgerechte und optimierte Anlagen-
funktion im realen Betrieb. Ein nachhaltiger 
Betrieb immer effizienterer Gebäude mit 
komplexer werdender Anlagentechnik, wel-
che empfindlich auf Schwankungen der Nut-
zungs-/Betriebsparameter reagiert, erfordert 

beheizte Hallen für die untersuchten Modell-
gebäude in der Ausführung als „neues Refe-
renzgebäude“ mit Bezug auf die gegenüber 
dem Referenzgebäude 2014 um 15 % verrin-
gerte Werte ergeben; bei vollständiger Erfül-
lung des EEWärmeG durch die Ersatzmaß-
nahme sogar Unterschreitungen zwischen 
16 und 33 %. Mit Bezug auf die seit dem 1. Ja-
nuar 2016 geltenden und gegenüber 2014 
um 25 % verringerten Anforderungswerte 
der EnEV 2014 würden Unterschreitungen 
zwischen 3 und 24 % erreicht. 

Dies bedeutet, dass die untersuchten Mo-
dellgebäude in der beispielhaft vorgeschla-
genen Ausführung als „neues Referenzge-
bäude“ bei einer Betrachtung nach heutigen 
Maßstäben die Anforderungen der EnEV 
auch ohne Anwendung der Ausnahmerege-
lung für dezentral beheizte Hallen einhalten 
würden und darüber hinaus die primärener-
getische Anforderung des EEWärmeG für die 
Erfüllungsoption „Einsparung von Energie“ 
teilweise oder ganz erfüllen – bzw. sogar 
übererfüllen.

5.  Überlegungen zu einer  
möglichen Verpflichtung  
zum Energie-Monitoring

Das derzeit geltende Gebäudeenergiespar-
recht in Form von EnEV und EnEG/EEWär-
meG zielt nahezu ausschließlich auf den 
rechnerischen Nachweis der Einhaltung hy-
pothetischer Energiebedarfswerte ab. Der für 
die Klimaauswirkungen entscheidende reale 

Abbildung 3: Vereinfachte Modellgebäude für Beispielberechnungen

Abbildung 4: Berechnungsergebnisse – Vergleich Referenzgebäude EnEV 2014/neu
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nach Auffassung der Autoren ohnehin eine 
Form des (Energie-)Monitorings. 

Die im Rahmen dieser Studie [3] beschrie-
bene Empfehlung der möglichen zukünf-
tigen Ausgestaltung des Energiesparrechts 
erwägt daher eine Verpflichtung zum Ener-
gie-Monitoring [6].

Durch eine konsequente Überwachung 
des Energieverbrauchs und eine daran an-
knüpfende Optimierung des Betriebs der 
Anlagentechnik (Systemtemperaturen, Auf-
heizzeiten, Pumpenlaufzeiten, Regelungs-
algorithmen usw.) kann gegenüber dem 
weitgehend unüberwachten Betrieb Energie 
eingespart werden. Mit Blick auf Veröffent-
lichungen zu den inhaltlich verwandten 
Themen Smart-Metering und unterjährige 
Verbrauchsinformation kann von einem sig- 
nifikanten Energiesparpotenzial für ein 
Energie-Monitoring im Hallenbereich ausge-
gangen werden.

6. Fazit und Ausblick
Durch das Beibehalten des „alten Referenz-
gebäudes“ der jetzigen EnEV und durch eine 
weitere Skalierung durch Absenken des be-
stehenden Minderungsfaktors können sich 
wesentliche Nachteile für Hallengebäude 
ergeben. Das Anforderungsniveau würde 
kaum noch die unterschiedlichen Energie-
einsparpotenziale in diversen Hallentypen 
berücksichtigen, welche durch unterschied-
liche Nutzungen bzw. Gebäudekategorien 
gegeben sind. Eine gezielte Hebung dieser 
Potenziale ist so kaum möglich. In Abhän-
gigkeit von Nutzung, Gebäudekategorie und 
Konditionierungsanforderungen können 
sich drastisch unterschiedliche Anforderun-
gen ergeben, welche in bestimmten Fällen 
eingehalten werden müssten, beispielsweise 
bei Konditionierungsarten bzw. der damit 
verbundenen Anlagentechnik, für die keine 
Referenzgebäude-Ausführung vorliegt – da-

mit wäre auch keine Verbesserung gegen-
über dem Referenzgebäude möglich.

Durch eine Neudefinition des Referenzge-
bäudes mit Beschreibung konkreter Ausfüh-
rungsmerkmale von Gebäude und Anlagen-
technik würde besser auf die individuellen 
Energiesparmöglichkeiten des einzelnen 
Hallengebäudes eingegangen und das Re-
ferenzgebäude bliebe baubar. Je nach kon-
kreter Ausgestaltung (z. B. U-Werte, Wärme-
brücken, Gebäudedichtheit, Anlagentechnik) 
kann durch die vorgeschlagene Neudefini- 
tion des Referenzgebäudes im Mittel eine 
sehr hohe Einsparung gegenüber dem Ni-
veau 2014 erreicht werden. Für die unter-
suchten Modellgebäude ergaben sich Unter-
schreitungen des Referenzgebäude-Primär- 
energiebedarfs 2014 zwischen 27 und 43 %. 
Mit Blick auf die Ergebnisse der vorliegenden 
Untersuchung erscheint folgendes Vorgehen 
sinnvoll: 

Die Verpflichtung zum Energie-Monitoring beinhaltet die über die gesamte Nutzungszeit  
betriebene weitestgehend automatische Ermittlung, Speicherung und Auswertung der Endenergie- 
verbräuche für die gesamte Konditionierung des Gebäudes in dem Umfang, wie bei der Nach-
weiserstellung (Energiebedarfsberechnung) berücksichtigt. Verbräuche sind getrennt zu  
erfassen für
(a) Heizung,
(b) Kühlung,
(c) Lüftung,
(d) Be- und Entfeuchtung,
(e) Trinkwassererwärmung,
(f) Beleuchtung.

Verbräuche an Brennstoffen sind heizwertbezogen zu erfassen.

Für Systeme, welche zur Erfüllung von Heiz-/Kühlaufgaben zusätzlich elektrische Hilfs- 
energie (Steuerung/Regelung, elektrische Antriebe von Pumpen und Ventilatoren) benötigen, 
sind Verbräuche an Hilfsenergie separat zu erfassen.

Endenergieverbräuche sind auf alle verwendeten Energieträger aufgeschlüsselt zu erfassen.

Energieverbräuche sind so zu ermitteln und zu speichern, dass sie in der feinsten zeitlichen 
Auflösung für Auswertungsaufgaben nicht gröber als Monatswerte vorliegen.

Die Auswertung umfasst eine Umrechnung aller erfassten Endenergieverbräuche in Primär- 
energieverbräuche anhand der Primärenergiefaktoren, welche der Nachweisführung (Energie- 
bedarfsausweis) zugrunde lagen.

Die weitestgehend automatisierte Auswertung der Verbrauchsdaten umfasst mindestens Ver- 
gleiche des aktuellen Primärenergieverbrauchs mit zurückliegenden Primärenergieverbräuchen 
und mit dem berechneten Primärenergiebedarf. Für den Vergleich von Primärenergieverbräuchen 
untereinander sind diese einer Klimabereinigung zur Minimierung des Einflusses jährlicher 
Klimaschwankungen zu unterziehen. Für den Vergleich zwischen Primärenergieverbräuchen und 
Primärenergiebedarfswerten sind erstere einer Klima- und Standortkorrektur zu unterziehen, 
sodass für sie dieselben klimatischen Randbedingungen wie bei Nachweiserstellung (Energie- 
bedarfsberechnung) unterstellt werden.

Verbrauchsdaten sind mindestens für einen Zeitraum von 10 Jahren zu speichern.

Abbildung 5: Beispielhafter Textvorschlag Energie-Monitoring [3]

Das Komplettpaket: maximale 
Leistung auf minimalem Raum.
Ihre Planung möchten Sie nicht an eine Lösung anpassen, sondern die 
Lösung soll sich flexibel an Ihre Planung anpassen. Die Wilo-GEP Fire-H 
für die  sichere Löschwasserversorgung bietet ein maßgeschneidertes 
Komplettpaket – mit flexiblen Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten, 
für große Gebäude und ganze Liegenschaften. 

Systemlösungen für die Löschwasserversorgung: 
Die Wilo-GEP Fire-H

 ƒ Platzsparende Kompaktanlage für eine minimale Aufstellfläche  
ab 0,64 m²

 ƒ Hygienische Sicherheit durch freien Auslauf Typ AB nach DIN EN 1717

 ƒ Modulare Kompaktanlage zertifiziert durch DVGW, DEKRA und  
TÜV-Süd

 ƒ Automatischer Funktionstest aller Mess- und Regelgeräte bis  
Redundanzstufe 3 sowie integrierte, automatische Stagnations-
wasserspülung der Trinkwasseranschlussleitung

 ƒ Durch optionale Pumpen-Notentwässerung ist die Aufstellung auch 
unterhalb der Rückstauebene und die Ausgabe von Betriebs- und 
Fehlermeldungen über potentialfreie Kontakte möglich

www.wilo.de 



BTGA-Almanach 2017 109

Technische Trends und Normung

a)  Neudefi nition des Referenzgebäudes (be-
triff t alle Gebäude),

b)  Hallen untereinander und gegenüber al-
len anderen Nichtwohngebäuden sind hin-
sichtlich der Anforderungen an Primär-
energiebedarf und gegebenenfalls bau-
lichen Wärmeschutz gleich zu behandeln,

c)  Wegfall der derzeitigen Ausnahmerege-
lung für dezentral beheizte Hallen(-zonen),

d)  Hallen werden von der Verpfl ichtung zur 
Nutzung erneuerbarer Energien ausge-
nommen,

e)  Ausnahme aus der Verpfl ichtung zur Nut-
zung erneuerbarer Energien kann ggf. 
an Nebenbedingungen geknüpft werden, 
beispielsweise an eine Verpfl ichtung zu 
einem Energie-Monitoring-System.

Die Nachweisführung für Hallengebäude 
würde dadurch stark vereinfacht. Bei entspre-
chender Defi nition des Referenzgebäudes 
kann dies ein Niveau beschreiben, welches 
für die „Hallenlandschaft“ in Deutschland im 
Mittel deutlich unter Q P,Ref2014 – 25 % liegt.

Die Verbände BDH, BTGA und fi gawa spre-
chen sich mit diesem Vorschlag für eine tech-
nologieoff ene, wirtschaftliche sowie prakti-
kable Gleichbehandlung von zentralen und 
dezentralen Wärmeerzeugungssystemen in 
Hallen aus.  
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